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 Veröffentlicht am 28.05.2013

Norm

AÜG §2 Abs3

1. AÜG § 2 heute

2. AÜG § 2 gültig ab 01.07.1988

Rechtssatz

Eine Austauschkündigung, bei der ein Stammarbeitnehmer gekündigt und auf seinem Arbeitsplatz durch einen

Leiharbeitnehmer ersetzt wird, ist nichtig. Liegen der Kündigung eines Stammarbeitnehmers bei gleichzeitiger

Weiterbeschäftigung eines Leiharbeitnehmers aber sachliche und für den Beschäftigerbetrieb wichtige Gründe, wie

etwa Rationalisierungsmaßnahmen, zugrunde, so ist die Kündigung des Stammarbeitnehmers im Allgemeinen nicht

mit Nichtigkeit bedroht.
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